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Amtliche Bekanntmachungen
der Gemeinde Giltenim Amtsblatt der Samtgemeinde Schwarmstedt

Im Amtsblatt werden die amtlichen Verkündigungen, Bekanntmachungen und Ausschreibungenveröffentlicht.
Darunter fallen beispielsweise Satzungen, Bauleitpläne, Ausschreibungen, Ausschusssitzungenund Tagesordnungen.

Das Amtsblatt erscheint nach Bedarf.
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Bekanntmachung über die Ankündigung der Einziehung einer 
Gemeindestraße in Gilten, OT Suderbruch

Es ist beabsichtigt gern. Ratsbeschluss vom 10.12.2025 ein 
Teilstück der Gemeindestraße „Kerken Twachte“ für den 
öffentlichen Verkehr einzuziehen. Es handelt sich hierbei um das 
Flurstück 44/8 der Flur 5, Gemarkung Schwarmstedt zur Größe von 
273 qm.

Das Flurstück grenzt an die südliche Grundstücksgrenze des 
Flurstücks 44/23, der Flur 5, Gemarkung Suderbruch.

Die Fläche der Gemeindestraße hat in diesem Bereich keine 
Bedeutung für den öffentlichen Verkehr, sodass die Einziehung 
gemäß § 8 Abs. 1 Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG) 
gegeben ist.

Dieses Vorhaben wird gemäß § 8 Abs. 2 NStrG hiermit bekannt 
gegeben.

Der Lageplan der zur Einziehung vorgesehenen Teilfläche liegt 
während der Öffnungszeiten bei der Gemeinde Gilten, Rathaus 
Schwarmstedt, Am Markt 1, 29690 Schwarmstedt, Zimmer 36, 
öffentlich aus und kann nach vorheriger Terminvereinbarung unter 
05071 -809-136 oder lieqenschaften@schwarmstedt.de eingesehen 
werden.

Schwarmstedt, den 11.12.2026 Gemeinde Gilten v 
Der Gemeindedirektor 

(Gehrs)
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